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Datum der Sitzung Gremium Zuständigkeit

25.01.2023 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Angesichts überlasteter bzw. fehlender Gemeinschaftsunterkünfte, einem weiterhin stark unter Druck 
stehenden Wohnungsmarkt und der Vielzahl vollziehbar ausreisepflichtiger, abgelehnter Asylbewerber, 
spricht sich die Landeshauptstadt Potsdam für einen Zuzugsstopp für Flüchtlinge aus.

gez. Chaled-Uwe Said
Fraktionsvorsitzender
Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 

auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:
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Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein
(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung: 

Gut dreiviertel der ukrainischen Kriegsflüchtlinge wurden von Privatpersonen aufgenommen, während 
die Landeshauptstadt bislang nur ca. 800 Personen unterbringen konnte und aktuell händeringend 
Immobilienvermieter anspricht, um Wohnungen an Flüchtlinge zu vermieten bzw. zu wenig neue 
Unterbringungsmöglichkeiten schaffen kann. 

Auch das Desinteresse von Sozialbeigeordneter und Oberbürgermeister, mit dem 
Landesinnenministerium an konsequenten Abschiebungen Hunderter vollziehbar ausreisepflichtiger, 
abgelehnter Asylbewerber aus Potsdam zu organisieren, führt zur Überlastung der Landeshauptstadt 
in ihrer Aufnahmefähigkeit für vom Krieg Betroffener aus der Ukraine. 

Es ist an der Zeit, Realismus walten zu lassen wie der ehemalige Oberbürgermeister von Cottbus, 
Holger Kelch (CDU), der 2022 einen Zuzugsstopp für Cottbus forderte (1) oder wie der Städte-und 
Gemeindebund, der ein restriktiveres Grenzregime anmahnte. (2) 

Die Führung der überforderten Landeshauptstadt muss sich neben Abschiebungen auch für ein Ende 
der offensichtlich ungerechten Verteilung von Flüchtlingen und ihrer Familien in Brandenburg 
einsetzen.

Quellen: 
1)MAZ,18.10.2022: https://www.maz-online.de/brandenburg/ob-kelch-cottbus-will-keine-fluechtlinge-
mehr-aufnehmen-Z2BSK7D1J4LEACVEPB6JLEHNPQ.html 
2)Bild,03.11.2022: https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/staedte-schlagen-fluechtlingsalarm-
regierung-soll-balkanroute-dicht-machen-81818816.bild.html
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Landeshauptstadt Potsdam 
Geschäftsbereich 

Sitzung der Stadtverordnetenversammlung am: 
Titel des Antrages: 

Drucksache Nr.: TOP: 

Stellungnahme der Verwaltung 
1. Rechtliche Einschätzung

2. Berücksichtigung im Haushaltsplan

3. Zeitliche Umsetzbarkeit

4. Inhaltliche Einordnung
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